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Zur	Sache
Es gilt doch als allgemein aner-
kannte Regel der Bautechnik/
des Fachs unter Einbeziehung 
der VOB, Teil C, DIN �8 365 „Bo-
denbelagarbeiten“, dass Unter-
gründe, die erdreichangrenzen 
besonders problematisch sind 
hinsichtlich Kapillarfeuchtigkeit, 
innere Kondensation und ggf. 
auch Hydrodruck/Stauwasser. 
 
Verdammt	 nochmal,	 warum	
erfolgte	keine	Sorgfalts-,	Prü-
fungs-	und	Hinweispflicht	des	
Auftragnehmers	 gegenüber	
dem	Besteller

In einem besonders repräsen-
tativen/exklusiven Kaufmarkt 
hat der Auftragnehmer auf einer 
Grundrissfläche von ca. �.500 
m2 (= keramische Fliesene-
bene/Plattenebene) Design- 
Bodenbelagelemente verlegt 
bzw. geklebt. Dem Auftragneh-
mer war bekannt, dass es sich 
hierbei um einen gegen erd-
reichangrenzenden Untergrund 
handelt, da er weiterhin den Auf-
trag hatte, die „Ausschlitzungen“ 
mit einem Mörtel zu egalisieren, 
bevor die üblichen systembezo-
genen Verlegewerkstoffe zum 
Einsatz kamen.

Die vorgenannte Fliesenebe-
ne/Plattenebene wurde als Be-
standsuntergrund vor vielen Jah-
ren hergestellt, die Fliesenfugen 
wurden mit einem Zementmörtel 
ausgefugt/verfugt.

Nach entsprechenden Säube-
rungsmaßnahmen wurde ein 
handelsüblicher Dispersionsvo-
ranstrich (= Haftbrücke) auf die 
Fliesenebene/Plattenebene auf-
getragen, also verarbeitet. Die 
anschließenden Egalisierungs-
maßnahmen/Spachtelarbeiten 
erfolgten mittels einer handels-
üblichen Zementspachtelmasse.
Auf diesen so vorbereiteten Un-
tergrund wurden anschließend 
die Designplatten/die Design-
Elemente mit einem üblichen 
Dispersionsklebstoff geklebt. 
 
Was	ist	passiert,	welcher	Sach-
verhaltlag	vor?
	
Der Besteller hat gegenüber 
dem Auftragnehmer nach ei-
ner Nutzung von ca. 3 Monaten 
dieser hier in Rede stehenden  
Design-Bodenbelagebene Män-
gelrüge erteilt. Gerügt wur-
de, dass sich einzelne Design- 
Bodenbelagf lächen/Design- 
Bodenbelagelemente „wurmar-
tig“ verformt haben und partiell 
auch blasenartige Erhöhungen 
innerhalb der Design-Bodenbe-
lagebene entstanden sind.

In besonderer Weise konnte 
der Nachweis erbracht werden, 
dass sich jeweils im Bereich der 
Plattenfugen/Fliesenfugen der  
Design-Bodenbelag einer Form-
veränderung unterzogen hat. 
Sehr deutlich konnten jeweils de-
ckungsgleich zwischen den Flie-
senfugen/Plattenfugen die ent-

sprechenden Kohäsionsbrüche 
innerhalb des Verlegewerkstoff-
systems konstatiert werden.

Auch in den Teilflächen, wo in-
nerhalb der Fliesenebene/Plat-
tenebene „Schlitzarbeiten“ statt-
gefunden haben und diese 
Schlitze mit einem Zementmörtel 
(= standfeste Ausgleichsmasse) 
geschlossen, also egalisiert wor-
den sind, waren ebenfalls gravie-
rende Ablösungen des Boden-
belages, einhergehend mit den 
bereits genannten Kohäsions-/ 
Adhäsionsbrüchen nachweis-
bar. Auch hochstehende Naht-
kanten von Design-Bodenbela-
gelementen waren nachweisbar. 
 

Einzelfeststellungen=	 Prüf-							
ungen	an	Ort	und	Stelle
	
Nach vorheriger Markierung der 
bereits mehrfach genannten Ver-
formungen innerhalb der De-
sign-Bodenbelagflächen wurden 
zerstörerische Prüfmaßnahmen 
durchgeführt. Die Design-Boden-
belagelemente in diesen Prüfstel-
len wurden entfernt, also hochge-
nommen. Die schwächste Zone 
der Klebung/Arretierung wurde 
jeweils im Fugenbereich der ke-
ramischen Fliesen/Platten (die 
als Untergrund vorhanden wa-
ren bzw. vorhanden sind) festge-
stellt.
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In diesen Flächenbereichen, aber 
auch dort, wo „Ausschlitzungen“ 
im Untergrund egalisiert worden 
sind, wurde der nachfolgende 
Sachverhalt ermittelt:

1.Weichzonen innerhalb der Ver-
legewerkstoffe = Ausgleichs-
schicht/Spachtelmassenschicht 
und Klebstoffsystem.

2.Adhäsions- und Kohäsionsbrü-
che innerhalb der Verlegewerk-
stoffe.

3.Mangelhaftes adhäsives Ver-
halten der Spachtelmasse/Aus-
gleichsmasse zum Untergrund 
hingehend (zu den Fugen der ke-
ramischen Fliesen/Platten) und 
zum Mörtel hingehend, also dort, 
wo „Ausschlitzungen“ stattgefun-
den haben.

4.Der eingesetzte, also verwen-
dete Dispersionsklebstoff wies 
einen unüblichen Nachklebeef-
fekt auf, war partiell reemulgiert 
und somit auch nicht mehr funk-
tionstauglich.
 
Der	Feuchtigkeitsnachweis

Die elektronischen/kapazitiven 
Feuchtemessungen aber auch 
die gravimetrischen Feuchtig-
keitsbestimmungen haben be-
stätigt, dass über die „Mörtelfu-
gen“ der Fliesen/Platten sowie 
über die mit Mörtel egalisierten 
„Ausschlitzungen“ überhöhte 
Feuchtigkeit kapillar schad-
haft wirksam geworden ist.  
 
Auch weitergehende Prüfungen 
mit dem Gerät (= Prüfgerät „Te-
stofon“) ergaben den Nachweis 
einer überhöhten Feuchtigkeit 
unterhalb der Design-Boden-
belagebene und zwar jeweils 
im Bereich der Mörtelfugen und 
der „Ausschlitzungen“. Aufgrund 
des nicht üblichen Feuchtege-

haltes innerhalb der Verlege-
werkstoffsysteme lag die De-
sign-Bodenbelagebene nicht 
mehr funktionstauglich vor. Das 
thermoplastische Verhalten der 
Design-Bodenbelagelemente ist 
schadhaft wirksam geworden un-
ter Würdigung/Einbeziehung von 
Radpressdruckbelastungen (= 
fahrbare Reinigungsgeräte/Rei-
nigungsschienen und Flurförder-
zeuge) und selbstverständlich 
auch durch Kundenfrequentie-
rung im Bereich der Hauptlaufzo-
nen (insbesondere im „Kassen-
bereich“).

An der Rückseite/Untersei-
te der Design-Bodenbelage-
lemente hafteten jeweils mit 
Bruchzonenverlagerungen die 
nicht mehr funktionstauglichen 
Verlegewerkstoffsysteme an. 

 
Warum	hat	der	Auftragnehmer	
diesen	Schadensfall	zu	vertre-
ten?

Für den Auftragnehmer war es 
mit der im Verkehr üblichen Sorg-
falt erkennbar, dass es sich hier-
bei um einen Untergrund handelt, 
der erdreichangrenzend vorliegt.
Der Auftragnehmer hat keine Be-
denken gegen die Ausführungen 
seiner Leistungen geltend ge-
macht. Grundsätzlich müssen 
bei erdreichangrenzenden Bau-
werksteilen (= Betonsohlen o. ä., 
Fliesen und Platten o. ä.) nach 
entsprechenden Unterbodenvor-
bereitungsarbeiten 
2-K-Epoxidharzsysteme Verwen-
dung finden, in Form einer „kapil-
larbrechenden Feuchtigkeitsab-
dichtung“.

Dies gilt auch bezogen auf die 
bereits genannten „Ausschlit-
zungen“ und die üblichen zemen-
tären Fugenmörtel der Fliesene-
bene/Plattenebene.

Abschließende	 Praxishinwei-
se

Der Unternehmer darf sich 
grundsätzlich nicht ohne eigene 
Prüfung auf Anordnungen  etc. 
des Bestellers verlassen, selbst 
wenn dieser von einem Archi-
tekten, Fachplaner oder einer 
sonst kompetenten Person bera-
ten wird.

Der Unternehmer wird nur dann 
von seiner Mängelhaftigkeit be-
freit, wenn er die Fehlerhaftigkeit 
der Anordnungen, Leistungsver-
zeichnisse usw. auch bei sorgfäl-
tiger Prüfung nicht hat erkennen 
können.

Wenn Anordnungen des Bestel-
lers (Auftraggebers) oder von 
diesem übermittelte Leistungs-
verzeichnisse nicht den Vorga-
ben der anerkannten Regeln der 
Technik/des Fachs entsprechen, 
ist der Unterzeichner grundsätz-
lich verpflichtet, den Besteller 
hierauf hinzuweisen.

Es	ist	grundsätzlich	Sache	des	
Unternehmers,	 die	 Vorausset-
zung	der	Erfüllung	der	Beden-
kenhinweispflicht	 im	 Streitfall	
zu	beweisen.
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Die Bilder � – 5 zeigen die in die-
sem Fachbeitrag beschriebenen 
Sachverhalte sehr deutlich. Einer-
seits die besonders erheblichen 
wurmartigen und blasenartigen 
Erhö-hungen der Design-Boden-
belagelemente und andererseits 
auch das mangelhafte ad-häsive 
und kohäsive Verhalten der Ver-
legewerkstoffsysteme unter Ein-
wirkung der überhöhten Feuch-
tigkeit aus dem Untergrund. In 
diesem Fall gilt die Design-Bo-
denbelagebene „an verkehrter 
Stelle“ als „Dampfbremse“.

Bild 2

Bild �

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 4


